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Sit zunge n de r Wiener Bürg ersch aft

vom 2 „ Juli

Die Wiene v Bürgerschaft hielt Donnerstag unter dem Vorsitze

des Bürgermeisters Richard S chmi tz und des Vizebürgermeisters Lahr eine

nichtöffentliche Sitzung ab , in der einige wichtige Gesetzesentwürfe bera¬

ten wurden»
Rat Ing . Dr . Hengl berichtete zunächst über den Entwurf des

Stadtgesetzes betreffend die Wahlordnung für den Wiener Landesbauernrat . Die

ersten Wahlen in diese berufsständische Körperschaft finden am 25 « Oktober

dieses Jahres statt 0 Der Gesetzentwurf regelt den Vorgang bei der Durchfüh¬

rung der Wahlen.
Dem Gesetzentwurf wird die Zustimmung erteilt.

Rat Alexander Maria Bauer referierte über den Entwurf des Stadt-

gesetzes betreffend Aenderung der Bauordnung für Vtfien . Die wesentlichen Be¬

stimmungen der Novelle bezwecken,künftighin sinnlose GrundZerstückelungen
und unbefugte Bauführungen schon in den Anfängen zu unterdrücken und auf

diese Weise das Stadtbild v 0 n schweren Schädigungen und die Stadt v 0r sehr

hohen unwirtschaftlichen Auslagen zu bewahren,die durch die nachträgliche

Sanierung v 0 n solchen Anlagen entstehen . Es sollen aber auch dritte Personen

vor unnützen Auslagen geschützt werden .,die ihnen - .in Unkenntnis allfälli¬

ger Baüv erhebe bei Käufen erwachse n,Schliesslich bedarf die Allgemeinheit

deswegen eines wirksameren Schutzes,weil unbefugte Bauführungen zu einem

grossen Teile im Wald - und Wiosongüruol geschehenJDle geltenden Bestimmun¬

gen der Bauordnung über die baübohfrdfiche Genehmigung v 0n Grundabtei¬

lungen weisen nämlich insoferne eine Lücke auf , als Abteilungen von Grund¬

stücken , die nicht nach der ausdrücklichen Willenserklärung der Partei die

Schaffung Von Bauplätzen zum Inhalt naben , dem Einflüsse der Baubehörde

bisher entzogen waren . Die so Lücke wird jetzt dadurch beseitigt,dass nun
alle Grundabteilungen in Wien der baubehördlichen Ueberprüfung unterwor¬
fen werden . Dadurch soll aber der Liegenschaftsverkehr nur in dem unbedingt
notwendigen Masse beschränkt werden . Daher wurde die Bestimmung auf 1*echt -

erhalton,dass die Anzeigen in einer nicht verlangorbaren Frist von drei

Wochen erledigt sein müssen, . Die Bestimmungen über die Genehmigungspflicht
wurden ausgedehnt und klarer gefasst » Ohne den Nachweis der baubohördli-
chen Kenntnissnahme von der Anzeige der Grundabteilung,beziehungsweise
ohne ausdrückliche baubehördliche Genehmigung der beabsichtigten Grunciab-

teilung gibt es künftig keine grundbücherliche Durchführung . Genehmigungs¬
pflichtig sind unter anderem alle Grundabteilungen im Wald - und Wiesengür-
tcl . also auch dann , wenn weder Kleingärten noch Bauplätze geschaffen wer¬

den . Von den übrigen Neuerungen der Bauordnungsnovelle sind noch die Be¬

stimmungen über die EinlösungsVorpflichtung der Stadt für Grundstücke im

Wald - und Wiesengürtol auf Antrag dos Grundeigentümers hervorzuheben . D a s

Bauverbot und die neuen Beschränkungen von Grundabtoilungen sind durch

die Bedürfnisse der Stadt gerechtfertigt . Dadurch allein kann aber ein wirk¬

samer Schutz für die Erhaltung des Wald - und Wiosengürtols nicht erreicht

werden . Das Gesotz regelt daher die Einlösung von Grunaüückon im Wald - und

Wiesengürtol durch die Stadt auf Verlangen des Eigentümers,wobei es je¬
doch selbstverständlich ist , dass die Staat nur eine nach dom Ertrag er¬

mittelte Entschädigung leisten kann 0 Wegon der grossen Zahl der in Betracht

kommenden Liegenschaften kann der Stadt nicht die Pflicht zur sofortigen
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Einlösung auferlegt werden,weil ja die Möglichkeit einer budgetmässigen

Vorsorge bestehen muss . Daher sieht das Gesetz eine Frist v on fünf Jahren

nach Antragstellung vor.

Als erster Debattenredner anerkannte Rat Ing. Gross die Not¬

wendigkeit der Novolliorung der Bauordnung und nimmt hierauf vom Standpunkte

der Bauwirtschaft zu einigen Bestimmungen des Gesetzentwurfes Stellung.

Rat Ing . Herrmann betonte die Wichtigkeit des Wald - und Wiesen¬

gürtels und hob hervor , dass die Ergänzung der Bauordnung durch den Vor¬

liegenden Gesetzentwurf unbedingt notwendig sei , um das wilde Siedeln künf¬

tig zu verhindern . Auch er machte Abänderungsvorschläge zu einzelnen Be¬

stimmungen der Bauordnung.
RatDr . Ing. Hengl dankte namens des Berufsstandes “ Land - und

Forstwirtschaft " für die Erlassung dieses Gesetzes,Es ist schon hoch an

der Zeit , sagte der Redner , dem Zerschlagen geschlossener landwirtschaft¬

licher Gebiete durch gewisse Grundspekulanten und das wilde Siedeln Einhalt

zu gebieten,Der Gesetzentwurf ist geeignet,künftighin die Wiener Land - und

Forstwirtschaft vor den schweren Schädigungen durch unbefugte Bauführungen

zu bewahren . Redner wünschte schliesslich die Heranziehung von landwirtschaft

liehen Sachverständigen bei der Vollziehung des Gesetzes auf landwirt¬

schaftlichem Gebiete.
Rat Stübenvoll betonte gleichfalls die Notwendigkeit des Ge¬

setzes für die Erhaltung des Wald - und Wiesengürtels und ersuchte um Heran¬

ziehung der berufenen Vertreter der Bauarbeiterschaft bei der Gesetzge¬

bung in Bausachen.
Frau Bat Küster verwies da auf,dass der Wald - und Wiesengürtel

über das Stadtgebiet hinausreiche und es wünschenswert wäre,wenn das Land

Nieaerösterreich ebenfalls Vorsorge für die Erhaltung des Wiener Wald - und

'Viesengürtels träfe, Dem Gesetzentwurf wird die Zustimmung erteilt.
Nun nahm Bürgermeister Richard Schmitz als Einleitung zur

Beratung des Stadtgesetzentwurfes zur Regelung des Volksbildungswesens in

Wien das Wort und führte unter anderem aus ; Wichtige Teile des Volksbil¬

dungswesens in Wien sind infolge der Auswirkungen der Massenarbeitslosig¬
keit in eine schwierige Situation geraten . Heute handelt es sich für die

Stadt Wien darum , durch ein Stadtgesetz und einige andere Anträge eine

rechtliche Basis für eine geordnete Führung des Wiener Volksbildungswesens
für die Zukunft zu schaffen.

Wir haben bis heute auf dem Gebiete des Volksbildungswesens
in Wien nur jene Autorität ausüben können , die sich aus der finanziellen

Unterstützung durch die Stadt Wien ergeben hat . Dass diese Vorkehrungen
nicht genügend sind,davon hat eine niemals ganz zur Ruhe kommende öffent¬

lich © Kritik an Teilen des Wiener Volksbildungswesens die öffentliche Meinut

wohl schon überzeugt * Die bisherigen recht liehen Voraussetzungen reichen

also nicht hin , um in Allem und Jedem so vorzusorgen , dass kein Grund zu

ernsthafter Kritik mehr bestehe . Der Bürgermeister verwies in diesem Zusamme:

hange auf die öffentlichen Erörterungen über das Volksheim,dessen Leitung
eine Antwort gegeben habe,zu der er sagen müsse , er habe nicht den Eindruck

gewonnen , dass diese Antwort des Volksheimes auf die erhobenen Beschuldi¬

gungen in der Oeffentlichkeit allgemein überzeugend wirkte ( Beifall ) .
In Besprechung der Situation des Wiener Volksbildungsvereines

betonte der Bürgermeister,dass man nach Uebcprüfung zu aer Ansicht gekommen
sei , der Volksbildungsverein könne in Zukunft ohne Zuschüsse seine Tätigkeit

fort führen,wenn er jetzt gründlich saniert würde . Zu diesem Zwedke hat er

der Stadt Wien die Uebernahme seiner Immobilien als Gegenleistung für die
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Hilfe angobotan . Auf diese Weise soll einer der stärksten Säulen des Wiener

Volksbildungswesens die Zukunft gesichert worden»
Grosse Besorgnis erzwang die Entwicklung der Wiener Arbeiter¬

bücherelen , die eine ungewöhnlich grosse Bedeutung für das Bildungsbe¬
dürfnis der Wiener Arbeiter besitzen . Der Bürgermeister verlas ein Schrei¬
ben , in dem die Verwaltung aer Arbeiterbüchereien um Uebernahme der Arbei¬
terbüchereien in die Verwaltung der Stadt Wien ansucht . Der Verein hat am
26 . Juni fl . J . die Auflösung una Uebergabe der Passiven und Aktiven an die
Staat Wien beschlossen . Ueberzeugt daYon,dass der Zusammenbruch aer Arbei¬
terbüchereien unter allen Umständen verhindert v^ erden müsse,habe ich deren
Uebernahme verfügt . Der Bürgermeister besprach nun aie Entwicklung der Ar¬
beiterbüchereien . In Wien bestehen 57 Arbeiterbüchereien,von denen I4.6 in
städtischen Häusern untergebracht sind . Sie verfügen über einen Bücherstand
von 277 . 5 ° Ö Bänden , von denen 219 . 000 belletristischen und die übrigen
wissenschaftlichen Inhaltes sind . Die Zahl der Entlehnungen betrug l| 95 * ooo
mit 1 1 14 Million belletristischen Bänaon . Entlehner waren unter anderem

51 . 682 Erwachsene , von denen 21 . 6 )15 arbeitslos sind . In diesem Augenblick
steht vor uns die grosse Frage,wie die Arbeitslosen ihr Losobodürfnis be¬

friedigen könnten,falls die Arbeiterbüchereien aufhörten zu bestehen ( Zu-

stimmung ) .
Wir haben aber auch noch die Frage au beantworten,wie die Ar-

beiterbüchoreien nach ihrer Uebernahme in die Stadtverwaltung zu behandeln
sein werden . Ich sage , sie sollen Arbeiterbüchereien bleibcn( 3 eifall ) •

V olksbücherein habaewir genug in Wien . Die Arbeiterbüchereien aber haben
eine Sonderaufgabe zu erfüllen . Die Stadt Wien führt schon jetzt neben der
städtischen Bibliothek eine eigene V olksbibliothek .V i & leicht kann man die¬
se zu einer ZentralTöibliothek der Arbeiterbüchereien ausbauen . Ferner beab¬
sichtige ich,der neuen städtischen Leitung der Arbeiterbüchereien einen
Beirat,dem auch ein Vertreter des Gewerkschaftsbundes mit Sitz und Stimme
angehören soll , an die Seite zu stellen . Auch das soll dokumentieren,dass
der Charakter der Arbeiterbibliotheken gewahrt bleibt . D :e privaten gemein¬
nützigen Volksbüchereien werden hiedurch in keiner Weise geschädigt ; donn 3hr
Verhältnis zu den Arbeiterbücherelen bleibt dasselbe wie bisher.

Der Bürgermeister schloss seinen Bericht mit allgemeinen Be¬
merkungen über das Volksbildungswesen . Eine auf die Eigenart des Bildungs-der Arbeiterschaft 00
bedürfnisses/abgestellte Volksbildung se 5 an sich In einer Stadt wie Wien
berechtigt,man könne sich oben der Einsicht nicht verschliessen,dass der
Arbeiter nun einmal besondere Bedürfnisse habe . Keinesfalls aber darf sich

Volksbildung 9 ine Klassenbildungstendenz marxistischen Geistes ver-
( Lebhafter Beifall ) .

irren/Das Volksbildungswesen dürfe nicht zur 'Waffe eines versuchten Klas-
sonkampfes missbraucht werden . Alle Welt woiss,es ist kein Geheimnis,dass
in vielen Staaten eine Offensive des Kommunismus im Gange ist . Auch in Wien
kann man solche Ansätze beobachtende Volksbildung soll kein blosses Pro-
pagandainstrument sein , am allerwenigsten dürfte geduldet werden , dass Volk,zu
bildungsoinrichtungen illegaler Propaganda missbraucht oder gar in den Lien,
der kommunistischen Agitation gestellt worden . Eigenart der Arbeiterschaft?
J & 4 Klassentondenz ? Nein ! ( Beifall ) . Der Wiener Arbeiter hat ein anerkennens¬
wertes Bestreben , sich zur geistigen Persönlichkeit auszubilden . Sein Bil¬
dungstrieb ist unerhört stark und er bringt ihm Opfer,wie cs ausserhalb die
ses Volkskreises selten zu beobachten ist . Wir müssen ihm also helfen,wo
immer wir helfen können . Für aie Stadt Wien ist es ein Ruhmostitel,dass sie
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mehr als irgend eine andere Stadt aus freier Ent Schliessung ihrer Bevöl¬

kerung und ihrer Verwaltung Einrichtungen geschaffen hat,denen man in der

Welt kaum etwas Gleiches an die Seite stellen kann ( Stürmiscner Beifall ) .

Rat Dr. Trautzl berichtete sodann über den Entwurf des Stadt¬

gesetzes zur Regelung des Volksbildungswesens in Wien . Der Referent führt

aus,dass dieses Stacltgesetz die Aufsicht über die gesamte v 0 lksbildneri-

sehe Betätigung im Bereiche der Stadt Wien regelt . Das Gesetz gibt dem

Stadtoberhaupte wirksame Mittel an die Hand , im Volkabildungswesen alle

Schädigungen ethischer Werte und geistiger Güter abzuwehren und zu verhüten,

dass unter dem Anscheine volksbildnerischer Wirksamkeit aem Aufbau des neuer

Staates entgegengearbeitet werde . Gemeinnützige Volksbildungseinrichtungen,

die eine kulturell v/ertvolle Wirksamkeit ent falten , werden als sogenannte

anerkannte Volksbildungseinrichtungen unter dem besonderen Schutze des

Gesetzes stohen . Sie allein haben auch Anwartschaft auf Förderung durch

öffentliche Mittel . Die anerkannten Volksbildungseinrichtungen bilden in

ihrer Gesamtheit das Wiener Volksbildungswerk als Pflichtgemeinschaft mit

eigener Rechtspersönlichkeit . Beirat des Bürgermeisters in Angelegenheiten

des Wiener Volksbildungswerkes ist der Wiener Volksbildungsrat , der beru¬

fen sein wird , über allgemeine und besondere Angelegenheiten des Wiener

Volksbildungswesens Gutachten zu erstatten,Anträge zur Erhaltung und För¬

derung der Volksbildungseinrichtungen an die zuständigen Behörden zu rich¬

ten und organisatorische Massnahmen in die Wege zu leiten . Bei der Voll¬

ziehung in Angelegenheiten des V olksbi .jdungswesens bedient sich der Bür¬

germeister des Volksbildungsamt es der Staat Wien .V0 rsfcand dieses Amtes ist

der Volksbildungsreferent der Stadt Wien.

Dem Gesetzentwurf wird die Zustimmung erteilt.

Rat Kastl berichtete anschliessend übe r den Entwurf des Stadt¬

gesetzes zum Schutze der Sittlichkeit und verweist darauf , dass in den

letzten Jahren sich in Wien in immer stärkerem Masse die Unsitte eingebür¬

gert hat , gewisse Schutzmittel an allgemein zugänglichen Orten durch auto¬

matische Verkaufsapparate zu vertreiben . Daran nehmen schon seit langem

weite Kreise der Bevölkerung Anstoss , weil Von der Art des Vertriebes sol¬

cher Mittel auch entsittlichende Einwirkungen auf die Jugend zu befürch¬

ten sind . Der zur Beratung stehende Gesetzentwurf sieht daher die Untersa¬

gung des Vertriebes dieser Mittel durch derartige Automaten an allgemein

zugänglichen Orten und Räumen vor.
Dem Gesetzentwurf wird die Zustimmung erteilt.

Vizebürgermeister Dr. Kresse referierte hierauf über den Entwurf

des Stadtgosetzes betreffend üb Aenderung dos Stadtgesetzos v 0m 12 „ April

1955 über Abgabebegünstigungen für InVestitionen * Der Berichterstatter

führte aus , dass das Stadtgesetz v 0m 12 . April 1935 verschicdeno Abgabebe-

günsttigungen für Invest itionen Vorgesehen hat . Hinsichtlich der Fremdenzimmei

abgabe wurde für Investitionen oder Instandsetzungen , die bis 31. Dezember

1996 durchgeführt werden , ein Nachlass gewährt , der So Prozent der in den

Monaten April 1935 bis einschliesslich Dezember 1937 zu entrichtenden Frem¬

denzimmerabgabe , höchstens aber So Prozent der anerkannten Fakturenbeträge

erreichen kann.
Diese Massnahme hat eine rege Investitionstätigkeit der Frem-

denbeherbergungsbotriebe ausgelöst . Die Aktion ist noch in vollem Gange,

doch wurde aus den Kreisen der Fremde nbohorbergungsbe triebe der Wunsch laut,
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den Endtermin für die Vollendung der Investitionen und Instandsetzungen

über den Jl . Dezember 1936 hinaus zu Verlängern . Zur Begründung wird darauf

verwiesen , dass die heurige Fremdensaison einen günstigen Verlauf er¬

warten lasse und dadurch manshe Anschaffungen und Herstellungen möglich

werden )? die bis Ende dieses Jahres nicht mehr vollständig durchgeführt

werden können . Diesem Wunsche wird durch den vorliegenden Gesetzentwurf

entsprochen , durch den dieser Termin auf den 31 . Dezember 1937 erstreckt

wird . Die Bestimmungen über den Umfang des Nachlasses an Fremdenzimmerabgabe

bedürfen keiner Aenderung.
Die Stadt Wien trägt durch diese Bristver längerung zur För¬

derung der Investitionstätigkeit una damit sowohl zur ArbeitpberSchaffung

als auch zur besseren Ausgestaltung der Wiener Fremdenbehorbergungsbetrie-

be bei . Sie bringt zu diesem Zwecke ein finanzielles Opfer , indem sie v on

der Fremdenzimmerabgäbe,die infolge gesteigerten Fremdenverkehres namhafte

Erträgnisse erwarten lässt , Nachlässe bis zu 5p Prozent bewilligt»

Dem Gesetzentwurf wird die Zustimmung erteilt*

Direktor Müller legte nun den Rechenschaftsbericht una die Bilanz

der städtischen Versicherungsanstalt für das Jahr 1935 vor«

Dazu sprach Rat Dr, Fogliar - Deinhardstein , der v 0 r allem die

Solidität und Sicherheit des Unternehmens hervorhob,das im österreichischer.

Versicherungswesen eine bedeutende E.olle spielt«

Die Bürgerschaft beschloss schliesslich ohne Deoat . te eie Ver¬

leihung der Goldenen SalVator - Medeille an den Fürsorgerat des Fürsorgeam¬

tes Margareten Franz Brendl und an den ehemaligen Bezirks - und Fürsorge¬

rat Neubau Adolf Krauliz in Anerkennung ihres vieljährigen Wirkens auf

dem Gebiete des Fürsorgewesens und auf verschiedenen Gebieten der Gemein-

dev e rw a 11ung.

An die nichtöffentliche Sitzung schloss sich in später Abend¬

stunde eine öffentliche Sitzung , in der nach den Referaten der Bericht¬

erstatter die Gesetzesvorlagen betreffend die Wahlordnung für den Wiener

Landesbauernrat,betreffend Aenderung der Bauordnung für Wien , zur Rege¬

lung des Volksbildungswesens In Wien, zum Schutze der Sittlichkeit und oe

treffend die Aenderung des Stadtgesetzes über Abgabebegünstigungen für

Investitionen zum Beschluss erhoben wurden.
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